
 
 

Nutzungsbedingungen Clubhaus FC Gerlafingen 
1. Allgemeines 
1.1. Das Clubhaus des FC Gerlafingen (FCG) steht sowohl Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern für 

Vermietungen zur Verfügung. 

1.2. Mitglieder erhalten (nur) für eigene, persönliche Anlässe (Geburtstage, Jubiläen, Familienfeste) vergünstigte 
Konditionen. 

1.3. Das Clubhaus kann nur an spielfreien Tagen gemietet werden. Während der Saison zwischen März und 
Juni sowie August und Oktober ist eine Vermietung nur in Ausnahmefällen möglich. 

1.4. Die Vermietung erfolgt ausschliesslich nach vorheriger Anmeldung über das Onlineformular auf der FCG-
Website (www.fcgerlafingen.ch/services/clubhaus) und Bestätigung durch den FCG. 

1.5. Mit Versand der Reservationsanfrage erkennt die Mietpartei diese Nutzungsbedingungen an. 

1.6. Der FCG behält sich das Recht vor, Anfragen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

2. Mietkonditionen 
2.1. Die Miete pro Tag beträgt CHF 300.00, für Mitglieder CHF 200.00. 

2.2. Getränke können vom Clubhaus zu den aktuellen Verkaufspreisen bezogen werden.  
Es gilt eine Mindestkonsumation von CHF 300.00, für Mitglieder CHF 200.00. 
Die Miete reduziert sich um den Betrag, welcher den Mindeskonsumationsbetrag übersteigt. D.h., bei einer 
Konsumation grösser als CHF 600.00, für Mitglieder CHF 400.00 entfällt die Miete. 

2.3. Die Endreinigung kann dem FC Gerlafingen für pauschal CHF 80.00 übertragen werden. 

2.4. Die Clubhausmiete versteht sich für einen Tag. 
Bei mehrtägiger Benützung werden die zusätzlichen Tage zu 50% verrechnet. 

2.5. Die Miete ist bei der Schlüsselübergabe (spätestens nach dem Anlass) in Bar zu bezahlen. 

3. Pflichten der Mietpartei 
3.1. Das Clubhaus ist in einwandfreiem, sauberem und besenreinem Zustand und mit der angetroffenen 

Tischordnung zu übergeben. Dies gilt für den Innen- und Aussenbereich. 

3.2. Wird die Endreinigung nicht durch den FCG vorgenommen, sind das Aufnehmen des Bodens sowie die 
gründliche Reinigung von Küche und WC durch die Mitpartei vorzunehmen. 

3.3. Sämtlichen, mitgebrachten Waren und Geräte sind wieder mitzunehmen. 
Ebenfalls dürfen keine Esswarenreste sowie Abfall, Leergut usw. zurückgelassen werden. 
Gebrauchtes Geschirr, Besteck usw. sind gewaschen und abgetrocknet am entsprechenden Platz zu 
versorgen. 

3.4. Beschädigungen am Clubhaus und am Inventar sowie fehlende Gerätschaften sind dem FCG 
unverzüglich zu melden und werden der Mietpartei in Rechnung gestellt. 

3.5. Die Nutzung von Musikanlagen und Lautsprechern ist nur in einem angemessenen Rahmen erlaubt. 

4. Haftung & Stornierung 
4.1. Die Mietpartei haftet für alle durch sie oder ihre Gäste verursachten Schäden. Der FCG übernimmt keinerlei 

Haftungen. 

4.2. Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Bei kurzfristiger Stornierung (weniger als 7 Tage vor Mietbeginn) 
wird eine Stornogebühr von CHF 100.00 erhoben. 

5. Datenschutz 
5.1. Die im Rahmen der Vermietung erhobenen Daten werden ausschliesslich zur Abwicklung des 

Mietverhältnisses verwendet. 
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